
    
 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung 
mit §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Weinheim am 08.07.2016 folgende  
 

SATZUNG 
 
zur Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung de r Stadt Weinheim 
für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebots an W einheimer Grund-
schulen außerhalb der Unterrichtszeit in der Fassun g vom 02.06.2015 be-
schlossen . 
 

§ 1 
 
I. § 5 „Betreuungszeit und Besuch der Betreuungsgru ppe“ wird wie folgt 

geändert: 
 
(2) Die Betreuung findet grundsätzlich an allen Schultagen statt. An zwei Schultagen 

pro Schuljahr wird keine Betreuung angeboten. An einem der beiden Tage finden 
Fortbildungsmaßnahmen des Betreuungspersonals statt. Der zweite Tag kann für 
Veranstaltungen und/oder Aktivitäten des Personalrats verwendet werden, für wel-
che die Stadtverwaltung geschlossen wird. 

 
 

II. Das Gebührenverzeichnis „I. Betreuung an Schult agen“ wird wie folgt geändert 
 

1. (Verlängerte) Betreuung am Vormittag, (s. §§ 7 +  8 der Satzung) 
 

Betreuungszeit (Uhr)  
  07.00 -  

13.30 
  07.00 -  

14.00 
  07.30 - 

13.30 
  07.30 - 

14.00 
Anzahl der Kinder in einer 

Familie* 
Beitrag pro Monat 

1 80 € 93 € 66 € 80 € 
2 60 € 70 € 50 € 60 € 
3 40 € 47 € 33 € 40 € 
4 oder mehr 16 € 19 € 13 € 16 € 

 
2. Betreuung am Vormittag und am Nachmittag* (s. § 9 der Satzung) 
 

 Betreuungszeit (Uhr) 
 

 07.00 - 
15.00 

  07.00 - 
16.00 

  07.00 - 
16.30 

  07.00 - 
17.00 

  07.30 - 
15.00 

  07.30 - 
16.00 

  07.30 - 
16.30 

  07.30 - 
17.00 

Kinder in 
einer Familie*  

Beitrag pro Monat 

1 121 € 147 € 161 € 176 € 107 € 133 € 147 € 162 € 
2 91 € 110 € 121 € 132 € 80 € 100 € 110 € 122 € 
3 61 € 73 € 80 € 88 € 54 € 66 € 73 € 81 € 
4 oder mehr 24 € 29 € 32 € 35 € 21 € 27 € 29 € 32 € 

* Die Gebühr richtet sich nach der an der jeweiligen Schule angebotenen Betreuungszeit. 
 



    
 

3. Betreuung an Ganztagsschulen (s. § 10 der Satzun g) 
 

Betreuungszeit (Uhr)  
07.00 - 
13.30 

07.00 - 
17.00 

07.30 - 
13.30 

07.30 - 
17.00 

nur freitags  
bis 15.00 Uhr  

Anzahl der Kinder 
in einer Familie* 

Beitrag pro Monat 

1 88 € 141 € 73 € 126 € 25 € 
2 66 € 106 € 54 € 95 € 19 € 
3 44 € 71 € 36 € 63 € 13 € 
4 oder mehr 18 € 28 € 15 € 26 € 5 € 

 
 
 

III. Das Gebührenverzeichnis „II. Betreuung während  der Ferienzeit“ wird wie folgt 
geändert: 

 
Betreuung während der Ferienzeit (s. § 11 der Satzu ng) 

 
Betreuungszeit (Uhr)  
  07.15 - 

14.00 
  07.15 -  

17.00 
Anzahl der Kinder 
in einer Familie * 

Beitrag pro Woche 

1 61 € 89 € 
2 45 € 66 € 
3 30 € 44 € 
4 oder mehr 12 € 18 € 

 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.09.2016 in Kraft. 
 
Weinheim, 18. Juli 2016 Stadt Weinheim 
 Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Heiner Bernhard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
Hinweis 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Ober-
bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
Weinheim, 23. Juli 2016      Der Oberbürgermeister 
 


